
1

Nr. 09 Freitag, 14. September 2007 18. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Olympischen Winterspiele im Sommer, deren erster
Austragungsort Lauscha am 17. August 2007 sein durfte,
waren für viele Mitwirkende ein besonderes Erlebnis.
Nahezu aus dem Nichts heraus konnte durch Bürger und
Vereine, Firmen und Gäste spontan eine sportliche
Großveranstaltung organisiert werden. Allen Mitwirkenden
gilt mein herzlichster Dank.

Wieder einmal hat sich gezeigt, was möglich ist, wenn der
nötige Zusammenhalt besteht. Das ist ein gutes Gefühl.

Besonders wichtig ist auch der Werbeeffekt für die Stadt.
Ein ganzer Tag kostenloser Rundfunkwerbung ist ein
Erfolg für die touristische Vermarktung unseres Ortes. Die
Mühen haben sich gelohnt, auch wenn der Hauptgewinn
nicht nach Lauscha gegangen ist.

In den vergangenen Wochen gab es noch weitere
positive Beispiele für bürgerschaftliches Engagement. Der
Beschluss des Stadtrates zur Bildung einer Einheitsgemein-
de mit der Stadt Steinach, welcher aufgrund unserer kon-
kreten Situation wohlüberlegt und gut begründet ist, hat für
reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Das ist gut so.

Freilich sind nicht alle Bürgerinnen und Bürger einer
Meinung. Das war zu erwarten. Es ist wichtig, sich in die
Entscheidungsprozesse einzubringen.

Nur gemeinsam wird es uns gelingen, die außerordentlich
großen wirtschaftlichen Probleme der Stadt Lauscha zu
bewältigen. Die Stadträte haben das erkannt. Deshalb
haben sie mit großer Mehrheit der Bildung einer Einheits-
gemeinde mit der Stadt Steinach zugestimmt. Die Entschei-
dung ist nicht leicht gefallen.

Es ist einfach und populär, über seine Verhältnisse zu leben,
viel Geld auszugeben und den nachfolgenden Verantwor-
tungsträgern einen riesigen Schuldenberg zu hinterlassen.

Die Tilgung der Darlehen und der Haushaltsausgleich
fordern jetzt Einschnitte, welche nicht angenehm, aber
dennoch notwendig sind. Auch wenn nicht alle Bürgerin-
nen und Bürger den gleichen Anteil daran haben, wie und
warum diese Situation entstanden ist, so können wir nur
gemeinsam „den Karren aus dem Dreck ziehen“.

Deshalb werde ich es nicht zulassen, dass diejenigen,
welche maßgeblichen Anteil an der Misere haben, unsere
Sanierungsbemühungen torpedieren.

Bürgerinnen und Bürger aus dem Ortsteil Ernstthal haben
ihre Befürchtungen zur Bildung einer Einheitsgemeinde
formuliert und ihren Standpunkt als Antrag auf die Zulas-
sung eines Bürgerbegehrens bei der Stadt eingereicht. Das
Anliegen wird derzeit verwaltungsseitig geprüft.

Nach meiner Meinung verfolgt das Anliegen ein wichtiges
und richtiges Ziel, welches darin besteht, den Ortsteil Ernst-
thal nicht von der Entwicklung der Region abzukoppeln,
die gewachsenen Beziehungen zur Nachbarstadt Neuhaus
zu trennen und damit dem öffentlichen Leben im Ort zu
schaden. Ob dazu eine Ausgliederung des Ortsteiles aus der
Stadt Lauscha und dessen Eingliederung in die Stadt Neu-
haus zielführend ist, müssen die Bevölkerung und die Stadt-
räte von Lauscha und Neuhaus am Rennweg entscheiden.

Für mich persönlich ist ein zentraler Ortsteil Ernstthal im
engen Verbund von Neuhaus am Rennweg, Steinach und
Lauscha die langfristig beste Lösung für das Sonneberger
Oberland.

Die Bildung einer Einheitsgemeinde Steinach-Lauscha ist
ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung, aber die Ent-
wicklung wird weiter und darüber hinaus gehen. Deshalb
unterstütze ich auch weiterhin alle Bemühungen, die dem
Gemeinwohl verpflichtet sind.

Ihr Bürgermeister
Norbert Zitzmann
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Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Beteiligungsbericht
2007 nach § 75 ThürKO für die Beteiligung an der KEBT Kom-
munale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringer Aktiengesell-
schaft (KEBT AG) im Jahr 2006.

Beschluss-Nr.: 04/108/07
Beteiligungsbericht 2007 nach § 75 ThürKO für die Beteili-
gung an der E.ON Thüringer Energie AG im Jahr 2006

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Beteiligungsbericht
2007 nach § 75 ThürKO für die Beteiligung an der E.ON Thürin-
ger Energie AG im Jahr 2006.

Beschluss-Nr.: 04/109/07
Aufhebung von Haushaltssperren

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hebt die in der öffentlichen Sitzung
des Stadtrates vom 5. März 2007 (Beschluss-Nr.: 04/27/07) aus-
gesprochenen haushaltswirtschaftlichen Sperren wieder auf.

Beschluss-Nr.: 04/110/07
Initiativprogramm „Spielplätze für Thüringen“ für 2007

Der Stadtrat der Stadt Lauscha nimmt den Ablehnungsbescheid
zur Förderung aus dem Initiativprogramm „Spielplätze für
Thüringen“ für 2007 zur Kenntnis. Auf Einlegung von Rechts-
mitteln wird verzichtet.

Beschluss-Nr.: 04/113/07
Gestaltungssatzung der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
te Gestaltungssatzung vom 23. Juli 2007.

Beschluss-Nr.: 04/114/07
Kommunales Förderprogramm im Rahmen der Altstadt-
sanierung per 23. Juli 2007

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Stand des Kommu-
nalen Förderprogrammes im Rahmen der Altstadtsanierung.

Beschluss-Nr.: 04/116/07
Erstellung einer gemeinsamen Gästekarte und Entwicklung
von gemeinsamen Angebotspauschalen der Städte Neuhaus
am Rennweg und Lauscha.

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, im Rahmen des Städte-
verbundes Neuhaus am Rennweg - Lauscha ab dem Jahr 2008 eine

AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha
hat im öffentlichen Teil seiner Sitzung

am 20. August 2007
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: 04/101/07
Gemeindliches Einvernehmen – Neubau eines Pkw-Stellplat-
zes auf dem Grundstück in Lauscha, Kamelweg 13 (Gemar-
kung Lauscha, Flurstücke 926/15 und 926/16)

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Erteilung des
gemeindlichen Einvernehmens zum Bauvorhaben – Neubau eines
Pkw-Stellplatzes auf dem Grundstück in Lauscha, Kamelweg 13
(Gemarkung Lauscha, Flurstücke Nrn. 926/15 und 926/16).

Beschluss-Nr.: 04/102/07
Gemeindliches Einvernehmen zur Tektur – Änderung der
Fassadengestaltung durch einen Balkonaustritt im 2. OG und
einen Balkon im 1. OG zum Bauantrag – Teilabriss des rück-
seitigen Anbaues – auf dem Grundstück in Lauscha, Ober-
landstraße 65, Flurstück Nr. 158/3 (Bescheid Nr. 0088/07 vom
25. April 2007)

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Erteilung des
gemeindlichen Einvernehmens zur Tektur: Änderungen der
Fassadengestaltung durch einen Balkonaustritt im 2. OG und
einen Balkon im 1. OG zum Bauantrag – Teilabriss des rückseiti-
gen Anbaues – funktionell nicht mit dem Hauptgebäude verbun-
den auf dem Grundstück in Lauscha, Oberlandstraße 65, Flurstück
Nr. 158/3 (Bescheid Nr. 0088/07 vom 25. April 2007).

Beschluss-Nr.: 04/103/07
Antrag zur Genehmigung einer Abweichung vom notwendi-
gen Stauraum bei Garagenzu- und -abfahrten

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Abweichung von
2,00 m über eine Breite von 7,50 m vom notwendigen Stauraum
im Bereich der Zu- und Abfahrt für die Errichtung einer Doppel-
garage auf dem Grundstück Köppleinstraße 80, Flurstück Nr.
1158/30 der Gemarkung Lauscha gem. § 2 Abs. 1 der Thüringer
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Thüringer
Garagenverordnung – ThürGarVO) vom 28. März 1995 zu.

Beschluss-Nr.: 04/107/07
Beteiligungsbericht 2007 nach § 75 ThürKO für die Beteili-
gung an der KEBT Kommunale Energie Beteiligungsgesell-
schaft Thüringen Aktiengesellschaft (KEBT AG) im Jahr
2006

Inhaltsverzeichnis:

1. Amtlicher Teil
1.1 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lauscha
1.2 Amtliche Bekanntmachungen anderer Körperschaften

2. Nichtamtlicher Teil
2.1 Informationen  der Stadtverwaltung

3. Öffentlicher Teil
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gemeinsame Gästekarte zu erstellen und gemeinsame Angebots-
pauschalen zu entwickeln.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha empfiehlt die Erweiterung der
Gästekarte um die Stadt Steinach.

Beschluss-Nr.: 04/115/07
Satzung der Stadt Lauscha über die Erhebung von Beiträgen
für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen
(Erschließungsbeitragssatzung)

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Satzung der Stadt
Lauscha über die Erhebung von Beiträgen für die erstmalige Her-
stellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitragssat-
zung).

Beschluss-Nr.: 04/119/07
Grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Ver-
kehrsanlage „Henriettenthal (Haupterschließungsstraße)“

1. Die Stadt Lauscha erneuert in der Verkehrsanlage „Henriet-
tenthal (Haupterschließungsstraße)“ die Straßenbeleuchtungs-
anlage grundhaft. Für diese Baumaßnahme sollen die Anlieger
später nach dem ThürKAG und der Straßenausbaubeitragssat-
zung der Stadt Lauscha anteilig zu Straßenausbaubeiträgen
herangezogen werden. Die Möglichkeit nach § 8 Abs. 2 (Ablö-
sung) der Straßenausbaubeitragssatzung in der derzeit gültigen
Fassung kann angewendet werden.

2. Die von der im Punkt 1 genannten Baumaßnahme voraussicht-
lich betroffenen Anlieger sind durch das Hauptamt/Bauver-
waltung der Stadt Lauscha in einem persönlichen Brief über
die Notwendigkeit der Baumaßnahme zu informieren, die
Rechtsgrundlagen sind darzulegen und die Höhe des voraus-
sichtlichen Beitrages ist mitzuteilen.

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss
hat in seinen Sitzungen

am 11. Juni 2007 und 16. Juli 2007
im öffentlichen Sitzungsteil
folgende Beschlüsse gefasst:

Sitzung vom 11. Juni 2007

Beschluss-Nr.: 04/71/07
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorhaben des Herrn
Wolfgang Kurz
Umbau des Wohnhauses Oberlandstraße 112, Anbau Balkon,
Anbau Garage auf dem Grundstück in Lauscha, Flurstück
Nr. 1032/42

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss beschließt das
gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben des Herrn Wolf-
gang Kurz – Umbau des Wohnhauses Oberlandstraße 112, Anbau
Balkon, Anbau Garage auf dem Grundstück in Lauscha, Flurstück
Nr. 1032/42.

Sitzung vom 16. Juli 2007

Beschluss-Nr.: 04/86/07
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorhaben von Claudia
Fiedler und Björn Anschütz – Errichtung eines Einfamilien-
wohnhauses auf dem Grundstück in Ernstthal, Wiesenweg,
Flurstück Nr. 436/5

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss beschließt das
gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben von Claudia Fied-
ler und Björn Anschütz – Errichtung eines Einfamilienwohnhau-
ses auf dem Grundstück in Ernstthal, Wiesenweg, Flurstück Nr.
436/5.

Beschluss-Nr.: 04/87/07
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorhaben des Herrn
Helmut Habermann – Errichtung eines Freisitzes auf vorhan-
dener Garage auf dem Grundstück in Lauscha, Flurstück Nr.
660/32

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss beschließt das
gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben des Herrn Helmut
Habermann – Errichtung eines Freisitzes auf vorhandener Garage
auf dem Grundstück in Lauscha, Flurstück Nr. 660/32.

Beschluss-Nr.: 04/88/07
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorhaben der Arbei-
terwohlfahrt Sonneberg/Neuhaus gGmbH – Neubau eines
Seniorenpflegeheimes in 98724 Lauscha OT Ernstthal, Renn-
steigstraße, Flurstücke Nrn. 494/112 und 494/113

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss beschließt das
gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben der Arbeiter-
wohlfahrt Sonneberg/Neuhaus gGmbH – Neubau eines Senioren-
pflegeheimes in 98724 Lauscha OT Ernstthal, Rennsteigstraße,
Flurstücke Nrn. 494/112 und 494/113.

Beschluss-Nr.: 04/91/07
Entwurf zum Regionalplan Südwestthüringen

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis vom
Entwurf des Regionalplanes Südwestthüringen und erhebt keine
Einwände.

Beschluss-Nr.: 04/92/07
Entwurfsplanung Henriettenthal

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis von
der Entwurfsplanung Henriettenthal.

Beschluss-Nr.: 04/93/07
Entwurfsplanung Köppleinstraße

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis von
der Entwurfsplanung Köppleinstraße.

Beschluss-Nr.: 04/94/07
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag des Herrn Det-
lef Sommer – Aufstellen von zwei Stück Einzelgaragen aus
Stahlbeton als Fertigteilgaragen auf dem Grundstück in
Lauscha, Schotterwerk, Flurstück Nr. 1264/54 der Gemar-
kung Lauscha 

Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss beschließt das
gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag des Herrn Detlef
Sommer – Aufstellen von zwei Stück Einzelgaragen aus Stahlbe-
ton als Fertiggaragen auf dem Grundstück in Lauscha, Schotter-
werk, Flurstück Nr. 1264/54 der Gemarkung Lauscha

Beschluss-Nr.: 04/100/07
Ergänzung zum erteilten gemeindlichen Einvernehmen Nr.
06/07 vom 12. Juni 2007 zum Bauvorhaben des Herrn Wolf-
gang Kurz – Umbau des Wohnhauses, Anbau Balkon, Anbau
Garage Oberlandstraße 112, 98724 Lauscha, Flurstück
1032/42
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Der Bau-, Ordnungs- und Umweltausschuss des Stadtrates der
Stadt Lauscha genehmigt in Ergänzung zum erteilten gemeind-
lichen Einvernehmen Nr. 06/07 vom 12. Juni 2007 folgende
Abweichung von der Gestaltungssatzung der Stadt Lauscha:

- Abweichung von § 10 (4): Dachgaupe geht von der Außen-
wand aus, Länge der Gaupe überschreitet 1/3 der Firstlänge.
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ENDE AMTLICHER TEIL

Informationen zum Städteverbund
Neuhaus am Rennweg – Lauscha

Auf Initiative des Thüringer Landesverwaltungsamtes fand am
Freitag, dem 7. September 2007 eine Beratung zum Stand der
Arbeit des Städteverbundes im Rahmen der Vorbereitung der
anstehenden Überprüfung des Mittelzentrums statt. 

Neben der Bürgermeisterin Reichelt (Neuhaus am Rennweg)
nahm Herr König (Geschäftsleiter der Stadt Steinach) und der
Bürgermeister Zitzmann an der Beratung teil. 

Seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde die
Zusammenarbeit des Städteverbundes mit der Stadt Steinach
außerordentlich begrüßt, da der Städteverbund dadurch an
Leistungsfähigkeit gewonnen hat.

Es wurde empfohlen, die Stadt Steinach in den Städteverbund auf-
zunehmen und die Arbeit am Regionalen Entwicklungskonzept
auf die Stadt Steinach auszudehnen. Die entsprechenden Förder-
möglichkeiten dazu bestünden.

In den nächsten Wochen wird die Stadt Steinach über den Beitritt
zum Städteverbund beschließen. Insgesamt herrschte eine ange-
nehme und konstruktive Gesprächsatmosphäre. 

Informationen des Wasserwerkes

Bereits am 29. Januar 2007 hat der Stadtrat der Stadt Lauscha
mehrheitlich den Beschluss gefasst, gemeinsam mit einem der
benachbarten Wasser- und Abwasserzweckverbände eine
leistungsfähige Wasserver- und Abwasserentsorgung zu bilden.

Ziel eines solchen Zusammenschlusses ist die Vermeidung einer
exorbitanten Gebühren- und Beitragsbelastung der Bevölkerung,
auf welche im einzelnen bereits in der Lauschaer Zeitung Nr.
12/06 hingewiesen wurde.

Das Wasserwerk Lauscha wurde in den vergangenen Jahren
bereits mit einem Betrag von 737 TEuro durch die Stadt bezu-
schusst, weitere Verluste in Höhe von 202 TEuro sind bereits
angefallen und stehen noch zum Ausgleich an. 

Trotzdem hat sich die nahezu restlose Überschuldung des Wasser-
werkes (Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2006 1,1 %) nicht
vermeiden lassen. Der wirtschaftliche Ruin kann nur durch
Finanzhilfen des Freistaates Thüringen und erhebliche Gebühren-
erhöhungen (rückwirkend zum 1. Januar 2007) aufgehalten wer-
den.

In den zurückliegenden Jahren wurden verschiedene Wasser-
werke und Zweckverbände in Thüringen vom Freistaat durch
Finanzhilfen unterstützt; dies erfolgte zur Entlastung der Bürge-

rinnen und Bürger. Das Wasserwerk Lauscha hat bisher keine
Finanzhilfen bekommen, da Finanzhilfen in der vergangen Legis-
latur nicht beantragt wurden. 

In den nächsten Wochen wird durch die TMA Treuhand für den
Mittelstand AG-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München im
Zusammenwirken mit dem Thüringer Innenministerium und dem
Thüringer Landesverwaltungsamt ein Gutachten erstellt. 

Dieses wird in der Oktober-Ausgabe der Lauschaer Zeitung vor-
gestellt. Das Ziel des Gutachtens ist die Darstellung der wirt-
schaftlichsten Variante der Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung in der Stadt Lauscha auf der Grundlage verträglicher
Beiträge und Gebühren.

Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.
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Sprechzeiten der Ämter 
der Stadtverwaltung Lauscha

Montag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Dienstag Vormittag geschlossen! 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Terminvereinbarungen außerhalb der Sprechzeiten sind selbstver-
ständlich möglich.

Termine Sitzungen
in den Monaten September bis Dezember 2007

Monat
Datum Uhrzeit Gremium

September
10.09.2007 19.00 Uhr Bauausschuss
17.09.2007 17.00 Uhr Haupt-, Finanz- und Werksausschuss
24.09.2007 18.00 Uhr Stadtrat

Oktober
08.10.2007 19.00 Uhr Bauausschuss
15.10.2007 17.00 Uhr Haupt-, Finanz- und Werksausschuss
22.10.2007 18.00 Uhr Stadtrat

November
12.11.2007 19.00 Uhr Bauausschuss
19.11.2007 17.00 Uhr Haupt-, Finanz- und Werksausschuss
26.11.2007 18.00 Uhr Stadtrat

Dezember
10.12.2007 19.00 Uhr Bauausschuss
17.12.2007 17.00 Uhr Haupt-, Finanz- und Werksausschuss

Änderungen vorbehalten!

NICHTAMTLICHER TEIL

Informationen Stadtverwaltung

Ministerpräsident des Freistaates Thüringen
zu Gast im Museum für Glaskunst Lauscha

Im Rahmen eines Besuches im Landkreis Sonneberg war der
Ministerpräsident des Freistaates Thüringen Herr Dieter Althaus
am 30. August 2007 auch im Museum für Glaskunst Lauscha zu
Gast.

In Begleitung der Landrätin Christine Zitzmann und weiterer Per-
sönlichkeiten der Bundes- und Landespolitik besuchte Minister-
präsident Althaus auch das Museum für Glaskunst.

Der Begrüßung durch den Bürgermeister Norbert Zitzmann folgte
durch Museumsleiter Günter Schlüter eine kurze Einführung in
die Bedeutung, Struktur und Aufgaben des Museums.

Die anschließende Erläuterung der  Sonderausstellung „Lauscha
aktuell 4“ wurde wegen der thematischen Anlage und der daraus
resultierenden Vielfalt  mit besonderem Interesse verfolgt.

Durch das persönliche Gespräch mit dem Glaskünstler Frank Bäz-
Dölle konnte den Besuchern noch eindrücklicher der Zusammen-
hang zwischen Tradition und Moderne in der Glaskunst vermittelt
werden.

Ein Rundgang durch alle Ausstellungsräume veranschaulichte die
gesamte Breite des Sammlungsgutes und der über 400-jährigen
Lauschaer Glasgeschichte. Die „Fischperle“ mit ihrer Bedeutung
für die Entwicklung der Lampentechnik faszinierte den Minister-
präsidenten ebenso wie die  Präsentation von zeitgenössischem
Glas im neu gestalteten Raum 6 der Dauerausstellung.

Ministerpräsident Dieter Althaus war sichtlich angetan von der
Vielfalt des Sammlungsgutes, der vielseitigen ständigen Ausstel-
lung sowie von der interessanten und differenzierten Gestaltung
von Sonderaustellungen. Die Einladung zu einem erneuten
Besuch nahm Ministerpräsident Althaus dankend entgegen und
trug sich abschließend in das goldene Buch der Stadt Lauscha ein.




